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Einleitung

Aus der Europäischen Union, auch aus 
Deutschland und Österreich, werden wei-
terhin Tiere, insbesondere Rinder, in großer 
Zahl in außereuropäische Staaten trans-
portiert. Viele dieser Staaten müssen, vor 
allem wegen der Begleitumstände, unter 
denen die Tiere dort geschlachtet werden, 
als Tierschutz-Hochrisikostaaten angesehen 
werden. Auch Kühe, die als trächtige Färsen 
exportiert wurden, werden vielerorts be-
reits nach der ersten Abkalbung am Ende 

der Laktationsperiode geschlachtet. Zu 
den Tierschutz-Hochrisikostaaten gehören 
insbesondere Ägypten, Algerien, Aserbaid-
schan, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Kasach-
stan, Kirgistan, Libanon, Libyen, Marokko, 
Syrien, Tadschikistan, Türkei, Tunesien, 
Turkmenistan und Usbekistan. Einige deut-
sche Bundesländer (Hessen, Bayern, Schles-
wig-Holstein) haben u. a. auch deshalb 2019 
Erlasse herausgegeben, in denen sie auf die 
Gefahr erheblicher Verstöße gegen Tier-
schutzbestimmungen auf den Transportrou-
ten in diese Länder hinweisen. Diese Erlasse 

ordnen an, dass Transporte nur dann noch 
zu genehmigen sind, wenn nach eingehen-
der Prüfung alle Anforderungen, die nach 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den 
Schutz von Tieren beim Transport und da-
mit zusammenhängenden Vorgängen sowie 
zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG 
und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 
1255/97 (im Folgenden: EU-Tiertransport-
VO) eingehalten werden müssen, zur vollen 
Überzeugung der abfertigenden Behörde 
erfüllt sind (u. a.: Verifizierung einer ausrei-
chenden Anzahl von Versorgungsstationen 
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Zusammenfassung: Im „Amtstierärztlichen Dienst und Lebensmittelkun-
de“ (ATD) 4 / 2018 haben die Autoren dargestellt, dass es „Tierschutz-
Hochrisikostaaten“ gibt, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass dorthin 
transportierte Tiere unter tierquälerischen Begleitumständen geschlachtet 
werden, extrem hoch ist – so hoch, dass jeder/jede, der/die an einem 
solchen Transport in Kenntnis des Bestimmungsortes mitwirkt (sei es als 
abfertigende(r) Tierarzt/Tierärztin, sei es als Transportunternehmer o. a.) da-
mit eine grundsätzlich. strafbare Beihilfe/Beitragstäterschaft zur Tierquälerei 
begeht. Diese Ausführungen haben z. T. heftige Gegenreaktionen hervor-
gerufen (vgl. u. a. ATD 2 / 2019): Die bloße Möglichkeit, dass transportierte 
Tiere am Bestimmungsort in tierquälerischer Weise behandelt werden 
könnten, sei nicht geeignet, den Vorwurf einer vorsätzlichen Beihilfe/
Beitragstäterschaft zu begründen. Mit Hilfe einer Vielzahl von Augenzeu-
genberichten aus unterschiedlichen Quellen wird nunmehr belegt, dass 
insbesondere in Ländern wie der Türkei, dem Libanon, Jordanien, Ägypten 
und Marokko die Bedingungen, unter denen dort Rinder und Schafe ge-
schlachtet werden, so sind, dass den Tieren - über die Betäubungslosig-
keit ihrer Schlachtung hinaus - nicht nur vereinzelt und möglicherweise, 
sondern regelmäßig und mit Sicherheit schwere und sich wiederholende 
Schmerzen und Leiden zugefügt werden. Die in diesen Ländern üblichen 
tierquälerischen Vorbereitungshandlungen (z. B. Durchtrennen der Sehnen, 
Ausstechen der Augen) und Schlachtmethoden (insbesondere wieder-
holte Stiche/Schnitte, sägend ausgeführte Schnitte) werden beschrieben. 
Dargestellt wird auch, dass es auf den Transportrouten in diese Länder 
in aller Regel an Versorgungsstationen fehlt, die den Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1255/97 entsprechen oder gleichwertig sind, so dass 
Tiertransporte dorthin auch unabhängig von der Frage einer Beihilfe zur 
tierquälerischen Schlachtung gem. Art. 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 
nicht abgefertigt werden dürften. Es wird auf den Umstand verwiesen, dass 
es in Deutschland nur noch vereinzelt Veterinärämter gibt, die – gesetz-
widrig – Tiertransporte in Tierschutzhochrisikostaaten abfertigen. Da aber 
die Transportunternehmer ihre Tiere hauptsächlich zu Sammelstellen im 
Zuständigkeitsbereich dieser wenigen Ämter bringen, werden die Bemü-
hungen der tierschutzkonform handelnden Landesregierungen und Behör-
den, tierschutzwidrige Transporte zu unterbinden, weitgehend unterlaufen.

Keywords: animal welfare high-risk countries, slaughter, 
animal abuse, complicity to animal abuse, eyewitness  
reports, death throes of animals in religious slaughter  
procedures

Summary: The authors reported in the “Amtstieraerztlicher 
Dienst und Lebensmittelkunde“ (ATD) 4 / 2018 that there 
are animal welfare high-risk countries with a high probabi-
lity that animals transported to these countries run a high 
risk to be slaughtered under conditions that violate basic 
animal welfare demands. This means that persons (both 
official veterinarians and transport companies) responsible 
for animal transports to those countries are guilty of com-
plicity to animal abuse. These statements have resulted in 
partly intense reactions (cf. ATD 2 / 2019): The theoretical 
possibility that animals transported to those countries 
may be subject of animal abuse would not be sufficiently 
enough to blame veterinarians and transport companies 
of deliberate complicity to animal abuse. Supported by a 
multitude of eyewitness reports it is eventually confirmed 
that in countries such as Turkey, Lebanon, Jordan, Egypt 
and Morocco the slaughter conditions for the animals are 
cruel not only in single incidents, but even regularly; and 
the animals suffer repeatedly beyond non-correct slaughter 
procedures without anaesthesia from practices such as 
cutting tendons and poking into the eyes. It is also reported 
that the animals suffer already during the transport from a 
lack of appropriate sustenance stations according that fulfil 
the Regulation (EC) No. 1255/97 for unloading and suffici-
ently feeding and watering them. This means that trans-
ports on routes with missing sustenance stations should not 
be permitted on the ground that these transports violate 
already the Regulation (EC) 1/2005. The authors argue that 
there are only few official veterinary offices left in Germany 
that issue permissions for animal transports into animal 
welfare high-risk countries. However, since there are as-
sembly centres supervised by those few permitting official 
veterinary offices, still many animal transports into animal 
welfare high-risk countries take place from Germany.
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auf der gesamten Transportroute; Kontrolle 
der Temperaturen; Notfallpläne, umfassen-
de Gewährung des Zugangs zu elektroni-
schen Daten; konsequente Überprüfung der 
Fahrtenbücher nach dem Transport; sicher-
gestellte Kontrollmöglichkeiten während der 
Beförderung).

Da allerdings die Transportunternehmer 
gem. Art. 2 lit. r ii EU-TiertransportVO 
selbst entscheiden können, von welcher 
Sammelstelle aus sie einen Ferntransport 
starten lassen, haben sie auch die Möglich-
keit, sich das für die Transportgenehmigung 
zuständige Veterinäramt auszusuchen. Seit 
der Herausgabe dieser Erlasse weichen 
sie deshalb bevorzugt auf Sammelstellen 
in anderen Bundesländern (u. a. Nieder-
sachsen und Brandenburg, dort besonders 
Teltow-Fläming) aus, weil sie sich von den 
dort zuständigen Behörden eine weniger 
strenge Prüfung der Genehmigungsvor-
aussetzungen erhoffen (können). Der Um-
stand, dass sich der Rechtsunterworfene 
somit die für ihn zuständige Behörde selbst 
aussuchen kann und unter mehreren dieje-
nige wählt, die seinen Antrag voraussicht-
lich am wenigstens streng prüft, muss als 
grundlegende Störung der Rechtsstaatlich-
keit und der Gleichheit vor dem Gesetz 
angesehen werden. Dies dürfte es in einem 
Rechtsstaat nicht geben und ist auch mit 
Sinn und Zweck von Art. 14 i. V. mit Art. 
2 lit. r der EU-TiertransportVO nicht ver-
einbar. Dennoch entspricht die Vorgehens-
weise der täglichen Praxis und führt dazu, 
dass die o. e. Erlasse ihr Ziel, rechtswidrige 
Tiertransporte zu verhindern, weitgehend 
verfehlen. 

I. Reaktionen auf die Abhandlung von 

Maisack/Rabitsch im ATD 4/2018 

1

In einer Serie von drei Aufsätzen in 
„Amtstierärztlicher Dienst und Lebens-
mittelkunde“ (s. Literaturliste) haben sich 
die Autoren mit Tiertransporten, u. a. mit 
Ferntransporten von Rindern in die o. g. 
Tierschutz-Hochrisikostaaten beschäftigt. 
Sie haben die Bedingungen, unter denen 
in diesen Staaten üblicherweise Schlach-
tungen stattfinden, beschrieben und die 
These vertreten, dass jeder/jede, der/
die an einem solchen Transport mitwirkt 
– sei es als abfertigende(r) Tierarzt/Tier-
ärztin, als Transportunternehmer/in oder 
sonst an der Durchführung des Transports 
Mitwirkende(r) – Beihilfe zur Tierquälerei 
leistet. Diese Beihilfe ist strafbar nach § 17 
Nr. 2 b Tierschutzgesetz (im Folgenden: 
TierSchG) i. V. mit § 27 Strafgesetzbuch (im 
Folgenden: StGB) (bzw. in Österreich nach 
§ 222 Abs. 1 Ziff. 1 2. Fall i. V. mit § 12 3. 
Fall StGB).2

Dies hat z. T. zu heftigen Gegenreaktio-
nen geführt. Im ATD 2 / 2019 haben Scheu-
erl und Glock (Rechtsanwälte in der von 
Tiertransportunternehmern häufig manda-

tierten Kanzlei Graf v. Westphalen, Ham-
burg) den Vorwurf erhoben, die Autoren 
hätten lediglich eine einzige grob tierquäle-
rische Schlachtung eines einzelnen Rindes 
in Marokko geschildert und im Übrigen nur 
auf Berichte einzelner Tierrechtsgruppen 
Bezug genommen. Es stehe keineswegs 
fest, dass in den genannten Staaten stets 
und ausnahmslos tierquälerische Schlacht-
methoden zur Anwendung kämen; viel-
mehr handle es sich bei den von den 
Autoren beschriebenen Zuständen um Ein-
zelfälle, die keineswegs repräsentativ seien. 
Wenn ein amtlicher Tierarzt/eine Tierärztin 
einen solchen Transport abfertige, handle 
es sich für ihn/sie um eine „berufstypische 
bzw. neutrale Handlung“, die man grds. 
nicht als Beihilfe zu etwas Strafbarem wer-
ten könne, „es sei denn, das von ihm/Ihr 
erkannte Risiko strafbaren Verhaltens des 
von ihm/ihr Unterstützten war derart hoch, 
dass er/sie sich mit seiner/ihrer Hilfeleistung 
die Förderung eines erkennbar tatgeneigten 
Täters angelegen sein ließ“ 3.

Eine Beihilfe zur Tierquälerei wird also 
auch von diesen Autoren für möglich ge-
halten, wenn sich dem/der Hilfeleistenden 
angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, 
dass es am Bestimmungsort zu einer tier-
quälerischen Schlachtung kommen wer-
de, „der deliktische Sinnbezug seiner/ihrer 
Handlung aufdrängen“ musste. Ein derart 
hohes Risiko soll indes nach Ansicht von 
Scheuerl und Glock nicht bestehen 4. 

In die gleiche Richtung geht eine Ab-
handlung von Prof. Dr. Alois Birklbauer in 
der Zeitschrift TiRuP 2019. Danach steht 
zwar „für die in Österreich erfolgte Ge-
nehmigung eines Tiertransports zu einer 
grausamen Schlachtung im Ausland eine 
Strafbarkeit wegen Beteiligung an einer im 
Ausland gesetzten Tierquälerei durchaus 
im Raum“; jedoch soll der Gesichtspunkt, 
dass es sich bei der Genehmigung eines 
Tiertransports für den amtlichen Tierarzt/
die Tierärztin um eine „rechtlich neutrale 
berufstypische Handlung“ handle und es 
im Zeitpunkt der Genehmigungserteilung 
an der Voraussehbarkeit einer als Folge 
davon stattfindenden, konkret quälenden 
Schlachtung fehle, dazu führen, dass keine 
Beitragstäterschaft zur Tierquälerei i. S. von 
§ 222 Abs. 1 Z. 1 i. V. mit § 12 3. Fall StGB 
angenommen werden könne 5.

# # #

Im Folgenden soll deshalb anhand einer 
Vielzahl von Augenzeugenberichten aus 
unterschiedlichsten Quellen belegt wer-
den, dass es nicht nur ernsthaft möglich, 
sondern vielmehr in höchstem Grade 
wahrscheinlich ist, dass Rinder und Schafe, 
die in einen der o. g. Tierschutz-Hochrisi-
kostaaten transportiert werden, dort unter 
tierquälerischen Begleitumständen ge-
schlachtet werden (dazu nachf. II). 

Anschließend wird dargestellt, dass es 
weder in der Türkei noch im Nahen Osten 
und nördlichen Afrika noch in Russland – 
jedenfalls östlich und südlich des Oblast 
(Verwaltungsbezirks) Samarsky – Versor-
gungsstationen gibt, die den Anforderun-
gen der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 auch 
nur annähernd entsprechen oder gleich-
wertig sind und an denen die Tiere nach 
Ablauf der jeweils zulässigen Höchsttrans-
portzeiten (erwachsene Rinder und Schafe 
nach 29 Stunden) abgeladen, gefüttert und 
getränkt werden sowie 24 Stunden lang 
ruhen können (auch die im Oblast und 
westlich davon befindlichen Versorgungs-
stationen entsprechen idR nicht diesen An-
forderungen). Deshalb dürfen Transporte 
dorthin – auch unabhängig von den Bedin-
gungen, unter denen die Tiere am Bestim-
mungsort geschlachtet werden – nach Art. 
14 Abs. 1 lit. a ii der EU-TiertransportVO 
nicht abgefertigt werden (dazu nachf. III).

Weitere Gesichtspunkte, die der Abferti-
gung von Tiertransporten in die genannten 
Tierschutz-Hochrisikostaaten entgegen-
stehen können, werden ebenfalls kurz an-
gesprochen (nachf. IV; ausführlicher dazu 
Maisack / Rabitsch AtD 3 / 2018, 148-155). 
Abschließend wird noch auf das Verbot 
des Rechtsmissbrauchs, auch im Zusam-
menhang mit der Geltendmachung eines 
Anspruchs auf ein tierseuchenrechtliches 
Vorlaufattest für einen solchen Transport, 
eingegangen (nachf. V).

# # #

1) s. Literaturverzeichnis 

2) zur Rechtslage in Österreich s. OGH v. 6. 9. 2016, 
13 Os 105/15p (13 Os 106/15k); 13 Os 5/17k: „Eine 
Inlandstat begeht auch, wer im Inland zu einer im Aus-
land verübten, mit Strafe bedrohten Handlung beiträgt 
(§ 67 Abs. 2 StGB). Damit allein ist inländische Ge-
richtsbarkeit und die Anwendbarkeit der österreichi-
schen Strafgesetze begründet (§ 62 StGB). Auf dieser 
Grundlage ist der im Inland handelnde Beitragstäter 
auch dann für seine Tat verantwortlich, wenn die im 
Ausland begangene Tat des unmittelbaren Täters nach 
dem Recht des betreffenden Staates gar nicht strafbar 
ist. Es genügt, dass der unmittelbare Täter eine dem 
österreichischen Strafgesetz entsprechende Ausfüh-
rungshandlung setzt.“ Zur insoweit gleichen Rechtsla-
ge in Deutschland gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 StGB vgl. 
Maisack / Rabitsch ATD 4 / 2018, 209, 213. 

3) BGH, Urt. v. 19.12.2017 – 1 StR 56/17, Neue Zeit-
schrift für Strafrecht 2018, 328. Der BGH fährt dann 
fort: „Maßgeblich ,für eine Beihilfestrafbarkeit‘ ist, ob 
es für den Gehilfen Anhaltspunkte gibt, die es zumin-
dest als sehr wahrscheinlich erscheinen ließen, dass 
das durch ihn geförderte Tun der Haupttäter auf die 
Begehung von Straftaten angelegt war.“

4) Scheuerl / Glock, „Tiertransporte in Drittstaaten – 
zur (fehlenden) Strafbarkeit von Amtsveterinären“, ATD 
2 / 2019, 69-74

5) Birklbauer, „Die Genehmigung von Tiertransporten 
ins Ausland als Tierquälerei – Umfang und Grenzen 
einer möglichen Strafbarkeit“, Zeitschrift TiRuP (Tier-
schutz in Recht und Praxis) 2019 / A 47-71
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Tab. 1: Schlachthöfe in Ägypten, Jordanien. Libanon, Türkei und Marokko; Quelle: Animals International

Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle
27. Jahrgang – 1 / 2020

39

030-139_002294_Beitrag_Transport.indd   39030-139_002294_Beitrag_Transport.indd   39 23.04.2020   11:17:3123.04.2020   11:17:31



TI E R S C H UTZ  /  TI E R HALTU NG

II. Tierquälerische Schlachtmethoden 

in Tierschutz-Hochrisikostaaten

In den genannten Staaten besteht die an 
Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, 
dass Rinder oder Schafe, die als Zucht-, 
Nutz- oder Schlachttiere dorthin transpor-
tiert werden, früher oder später unter tier-
quälerischen Begleitumständen geschlach-
tet (geschächtet) werden. 

Berichte darüber, dass solche Tie-
re – auch wenn sie für den Transport als 
„Zuchttiere“ deklariert worden sind 6 – 
schon relativ kurze Zeit nach ihrer Ankunft 
unter Anwendung von Methoden, die in 
Deutschland ganz eindeutig die Straftatbe-
stände des § 17 Nr. 2a und 2b Tierschutz-
gesetz (TierSchG) und in Österreich den 
Tatbestand des § 222 Abs. 1 Z. 1 Strafge-
setzbuch (StGB) erfüllen, gibt es mittler-
weile in sehr großer Zahl und aus unter-
schiedlichen Quellen.

So haben Mitglieder der Nicht-Re-
gierungs-Organisation „Animals Inter-
national“ 7 zwischen 2016 und 2018 in 
verschiedenen Teams Schlachthöfe und 
Schlachtstätten in Ägypten, Jordanien, Li-
banon, Marokko und der Türkei besucht. 
Sämtliche Schlachtungen, die sie dabei 
beobachten konnten, sind durch betäu-
bungsloses Schächten erfolgt. Bei fast allen 
Schlachtungen waren mehrmals angesetzte 
Kehlschnitte zu erkennen. Weitere, bei den 
Tieren zu erheblichen Schmerzen führen-
de Handlungsweisen, die wahrgenommen 
wurden, sind:
● Durchtrennung der Sehnen an den Vor-

der- und Hinterbeinen (Schlachthäuser 
in Giza und Kairo, Ägypten)

● Stechen in die Augen und z. T. in die Oh-
ren mit spitzen Gegenständen (Schlacht-
häuser in Giza und Kairo, Ägypten; 
Metzgerei in Miniyeh, Libanon)

● Fassen in die Augenhöhlen der Tiere 
(Metzgerei in Mahmra und Schlachthaus 
in Tripoli, jeweils Libanon)

● Verwendung von Haken im Nasenbe-
reich, um die Tiere zum Vorwärtsgehen 
zu zwingen (Schlachthäuser in Giza und 
Kairo, Ägypten). 

● Schlagen mit Stangen/Stöcken (Schlacht-
häuser in Giza und Kairo, Ägypten)

● Zerren am Schwanz (Giza und Kairo, 
Ägypten; Metzgerei in Mahmra, Liba-
non)

● Tiere wurden mit Stößen zu Fall ge-
bracht (Giza und Kairo, Ägypten; Abu 
Sayyah Markt in Russeifa, Jordanien; 
Skhirate Temara Markt in Mers El Kheir, 
Marokko)

● Tiere wurden an einem Bein, meistens 
an einer Hinterextremität aufgehängt 
und in die Höhe gezogen und dann 
kopfunter hängend, teils auch noch 
halb liegend geschächtet (Metzgerei in 
Mahmra, Libanon, Schlachthaus in Bed-
daoui, Libanon; Schlachthaus in Haret 

El Qumara, Libanon; Schlachthaus in 
Sidon, Libanon; Schlachthaus in Tripoli, 
Libanon; Skhirate Temara Markt in Mers 
El Kheir, Marokko; drei Schlachthäuser 
in Kirsehir, Türkei)

● Tiere wurden getreten und an Bei-
nen und Hörnern gezerrt (Abu Sayyah 
Markt, Russeifa, Jordanien; Irbid Markt, 
Bani Obeid, Jordanien; Mafraq Schlacht-
haus in North West Badiah, Jordanien; 
Metzgerei in Miniyeh, Libanon, Metzge-
rei in Beddaoui, Libanon; Metzgerei in 
Mahmra, Libanon).

● Tiere wurden mit am Kopf befestigten 
Seilen gezogen (Giza und Kairo, Ägyp-
ten; Mafraq Schlachthaus in North West 
Badiah, Jordanien)

● Tieren wurde ein Seil um den Unterkie-
fer gebunden, um den Kopf nach hinten 
zu ziehen (Metzgerei in Miniyeh, Liba-
non)

● Tiere wurden an der Nase oder anderen 
besonders empfindlichen Körperteilen 
angefasst und gezogen (Metzgerei in 
Mahmra, Libanon). 

Mitglieder der Nicht-Regierungs-Organisa-
tion „Eyes on Animals“ 8 haben zwischen 
2014 und 2019 Schlachtstätten in der Türkei 
besucht. In 14 der 16 Einrichtungen kam die 
sog. Trip floor box zum Einsatz (Tekirdag, 
Hayrabol, Nazar, Corlu, Yalova, Edemen, 
Tuzla, Bolu, Ankara, Gönen, Konya, Kazan, 
Bursa und Hadimköy). Das ist eine aus Me-
tall bestehende Vereinzelungsbox: Rindern, 
die darin stehen, kippt plötzlich der Boden 
unter den Klauen weg; als Folge davon stür-
zen sie und ihre Gliedmaßen rutschen über 
die entstandene Schräge durch einen Spalt 
in der Seitenwand der Box; eine der aus 
der Box herausragenden Gliedmaßen wird 
dann zum Hochziehen angeschlungen; 
anschließend wird das Tier hochgezogen 
und ihm, wenn es nur noch im Schulterbe-
reich am Boden aufliegt oder gar kopfunter 
hängt, die Kehle durchgeschnitten. 

Die Tabellen 1 und 2 geben einen Über-
blick über die beobachteten Geschehnisse 
in den einzelnen Staaten; die Abbildungen 

1 und 2 zeigen die geografische Verteilung 
der Schlachtstätten.

Berichte von Tierschutz- und Tierrechts-
organisationen über solche von ihnen beob-
achtete Praktiken dürfen nicht – wie Scheu-
erl und Glock es offenbar tun wollen – von 
vornherein als unglaubhaft weil vermeint-
lich parteilich abgetan werden. Vielmehr 
gibt es allgemeine Kriterien der Glaubwür-
digkeit, die an jeden Bericht anzulegen sind 
und die – je mehr davon erfüllt sind – einen 
Bericht glaubwürdig machen (vgl. die Auf-
listung dieser Kriterien in: Maisack / Rabitsch 
AtD 3 / 2018, 148, 152). Da die Berichte 
von „Animals International“ und „Eyes on 
Animals“ diese Glaubwürdigkeitskriterien 
überwiegend erfüllen, werden sie auch von 
der EU-Kommission als Grundlage für ihre 
Meinungsbildung herangezogen 9. 

Über den von „Animals International“ 
durchgeführten Besuch in einem Schlacht-
hof bei Kairo wird in der Sendung des 
ZDF „37 Grad – Geheimsache Tiertrans-
porte – wenn Gesetze nicht schützen“ 
am 21.11.2017 u. a. Folgendes berichtet: 
„Im Sommer 2017 überprüfen Mitarbeiter 
der Organisation „Animals International“ 
Schlachthöfe in Ägypten. Hunderte Scha-
fe und Rinder werden jeden Tag hier am 
Schlachthofareal bei Kairo angeliefert. Selt-
same Methoden treten in allen untersuch-
ten Betrieben zutage: So schneidet man 
Rindern hier die Beinsehnen durch, ehe 
sie in den Schlachthof getrieben werden. 
Die Folgen natürlich: Die Tiere können 
nicht mehr laufen, sollen aber … Dane-
ben zeigen die investigativen Aufnahmen 
– von denen man die allermeisten nicht 
zeigen kann – noch eine andere gängige 
Praxis: Fast allen Tieren werden die Augen 
ausgestochen … Manchmal dauert es bis 
zu einer halben Stunde, bis ein Tier end-
lich tot ist, und das sind keine Einzelfälle 
… (engl. O-Ton Gabriel Paun, „Animals 
International“, übersetzt:) ‚Das ist keine 
Ausnahme, wir reden über ein Phänomen, 
es kommt gar nicht darauf an, ob es ein 
staatliches Schlachthaus ist, oder auf der 
Straße passiert‘.“

Die Berichte von „Animals Internatio-
nal“ über die Zustände in Schlachthäusern 
im Libanon werden u. a. auch in der Sen-
dung „Unser Land“ im Bayerischen Rund-
funk am 16. 2. 2018 bestätigt. O-Ton: „Vor 
allem im Nahen Osten – wie hier im Liba-
non – werden die Tiere oft grausam miss-
handelt … Bilder, die auch bei Landwirten 
und Viehhändlern für Entsetzen sorgen“ 
(gefilmt wurden u. a.: Schläge auf Rinder 
mit Stöcken; Zerren und zu-Boden Ziehen 

6) Die Deklaration von Rinder- und Schaftransporten 
in die genannten Staaten als Zuchtviehexporte ist ein 
„Etikettenschwindel“, so zutreffend Marahrens im ZDF, 
Sendung „Kontraste“ am 24.5.2018. Die als angebliche 
Zuchttiere exportierten Rinder „landen natürlich im 
Schlachthaus“. Dies liegt u. a. an der fehlenden Futter-
basis, den fehlenden landwirtschaftlichen Strukturen, 
den zu hohen Außentemperaturen und der fehlenden 
tierärztlichen Versorgung, aber auch an den z. T. sehr 
hohen Fleischpreisen (näher dazu Maisack / Rabitsch 
ATD 4 / 2018, 209, 211). 

7) „Animals International“ (www.animalsinternational.
org) ist der globale Arm von Australiens führender 
Tierschutzorganisation „Animals Australia“ (www.ani-
malsaustralia.org. Director: Glenys Oogjes)

8) „Eyes on Animals“ ist eine Internationale Tierschutz-
organisation mit Sitz in Amsterdam/NL (www.eyeso-
nanimals-com, Direktor: Lesley Moffat)

9) Vgl. EU-Kommission, Bericht an das Europäische 
Parlament und den Rat über die Auswirkungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tie-
ren beim Transport v. 10.11.2011, KOM (2011) 700 
endg., 2.6: Bezugnahme auf Berichte von „Eyes on 
Animals“ und anderen Nichtregierungsorganisationen 
über schwerwiegende Mängel bei der Durchsetzung 
der Bestimmungen
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von Rindern an Seilen; Anschlingen von 
Rindern an einem Bein und anschließen-
des Hochziehen; Vorbereitungshandlun-
gen für die Schächtschnitte, die dann aus 
Gründen der Rücksichtnahme auf sensible 
Zuschauer nur noch in Form der sich unter 
den Köpfen der Tiere bildenden Blutseen 
abgebildet wurden).

Auf der Homepage der hessischen Lan-
destierschutzbeauftragten im hessischen 
Umweltministerium in Wiesbaden sind 
Filmaufnahmen in großer Zahl über Tier-
schutzverstöße in den Schlachthöfen der 
genannten Länder zu sehen 10. 

2018, Schlachthof in Beirut, Libanon:
● Ein Stier wird an je einem Hinter- und 

einem Vorderbein angekettet, sein Kopf 
wird nach hinten gedrückt; anschließend 
wird ihm mit mehreren in deutlichen 
zeitlichen Abständen durchgeführten 
Schnitten der Hals aufgeschnitten; das 
Tier bewegt sich danach noch minuten-
lang und schreit laut.

● Mehrere Schafe werden mit z. T. zu-
sammengebundenen Beinen in den 
Schlachtraum getragen, zu Boden ge-
drückt und mit jeweils mehreren, z. T. 
auch sägenden Schnitten in den Hals 
getötet. Dabei liegen jeweils mehrere 
aufgeschnittene Schafe aufeinander; mi-
nutenlanges Zappeln der Tiere nach den 
Schnitten ist zu beobachten.

● Ein Rind hängt an einem Bein aufge-
hängt kopfunter mit bereits weit aufge-
schnittenem Hals; dennoch gibt es noch 
längere Zeit gurgelnde Schreie von sich.

 Immer wieder sind an einem Bein ange-
schlungene und hochgezogene, kopfun-
ter hängende Rinder mit bereits geöffne-
ten Hälsen teilweise laut schreiend und 
heftig zappelnd zu sehen.

2017, Schlachthof bei Kairo, Ägypten:
● Arbeiter bearbeiten ein liegendes, of-

fenbar nicht mehr gehfähiges Rind mit 
heftigen Stockschlägen und Fußtritten 
gegen den Kopf; später wird das in den 
Schlachtraum gezogene Tier im Liegen 
mit mehreren hintereinander geführ-
ten, z. T. auch sägenden Halsschnitten 
getötet; nach den Schnitten sind noch 
minutenlange Vorwärtsbewegungen der 
Beine und gurgelnde Lautäußerungen 
wahrzunehmen. 

● Einem am Kopf angebundenen, noch auf 
dem Transportfahrzeug liegenden Rind 
wird mehrmals hintereinander mit einem 
Messer in die Augen gestochen.

● Gehunfähige Rinder werden zum Schäch-
ten in den Schlachtraum gezogen, obwohl 
sich dort noch andere, bereits geschäch-
tete Tiere in großen Blutseen am Boden 
wälzen und dabei laut schreien.

● Bei einem weißen, am Hinterbein ange-
schlungenen Rind ist zu sehen, dass der 
Hals bereits komplett aufgeschnitten ist; 
trotzdem sind noch minutenlang Bewe-
gungen von Kopf, Zunge und Beinen zu 
sehen und gurgelnde Lautäußerungen 
zu hören.

2017, Schlachthof in Beirut, Libanon:
● Ein Rind wird am Hinterbein ange-

schlungen und am Schwanz von der 

10) https://tierschutz.hessen.de/nutztiere/30-jahre-
tiertransporte/schlachtung-in-drittlaendern

Tab. 2: Schlachthöfe in Türkei; Quelle: Eyes on Animals

Abb. 1: Schlachthöfe in Ägypten, Jordanien. Libanon aus Tab. 1; Quelle: Animals International
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Ladefläche des Transportfahrzeugs he-
runtergezogen. Dann wird ihm ein Seil 
um den Unterkiefer geschlungen und 
sein Kopf nach hinten gedrückt. Durch 
mehrere sägend ausgeführte Schächt-
schnitte wird die Vorderseite des Halses 
komplett eröffnet. Trotzdem sind noch 
längere Zeit heftige Bewegungen zu se-
hen und gurgelnde Lautäußerungen zu 
hören.

● Einem anderen noch auf dem Transport-
fahrzeug befindlichen Rind wird mehr-
mals in die Augen gestochen, bevor es 
am rechten Hinter- und Vorderbein auf-
gehängt und mit mehreren nacheinan-
der durchgeführten Schnitten geschäch-
tet wird.

2017, Schlachthof in der Türkei:
● Rinder werden in großer Zahl nach-

einander kopfunter aufgehängt und 
anschließend bei vollem Bewusstsein 
nebeneinander hängend mit jeweils 
mehreren, hintereinander durchgeführ-
ten Halsschnitten geschächtet. Auch 
hier sind danach sowohl minutenlange 
Bewegungen zu sehen als auch Lautäu-
ßerungen zu hören.

In anderen Filmen auf dieser Homepage 
sind zu sehen: Ein Stier mit gebrochenen 
Hinterbeinen wird zum Gehen gezwungen; 
der Stier hat blutig verschmierte Augen und 
wird liegend am Nasenring zu dem Ort sei-
ner Schächtung gezogen. Aufstehversuche 
eines bereits geschächteten Rindes mit 
weit geöffneter Halsvorderseite. Exzessives 
Schlagen von Schlachttieren. Ausstechen 
der Augen. Aufschneiden der Haut am 
noch lebenden Tier. Minutenlang währen-
de Todeskämpfe bereits aufgeschnittener 
Tiere. Tiere werden an einem Hinterbein 
angeschlungen und hochgezogen, um 
danach kopfunter hängend geschächtet 
zu werden. Tiere werden am Unterkiefer 
angeseilt. Eine Schächtung erfolgt mittels 
eines nur einseitigen Schächtschnitts, d. h. 
bei dem Tier wurde lediglich eine Halsseite 
geöffnet.

In einem Filmbericht des Fernsehjourna-
listen Manfred Karremann (ZDF, Sendung 
„37 Grad“) am 18. 2. 2020 waren ähnliche 
Behandlungen in der Türkei und im Liba-
non wie schon 2017 in dem Schlachthof 
bei Kairo zu sehen: In einem Schlachthaus, 
etwa zwei Stunden von Istanbul entfernt, 
wurde ein Rind gefilmt, wie es an einem 
Hinterbein angeschlungen und in die Höhe 
gezogen wurde und wie es nach Durchfüh-
rung mehrerer Schächtschnitte noch einen 
minutenlang währenden Todeskampf zu 
durchleiden hatte. Einige Minuten nach 
Drehbeginn mussten dann aber die Film-
aufnahmen auf Druck des laut schreienden 
Schlachthauspersonals eingestellt werden. 
In einem anderen türkischen Schlachthaus 
wurde gezeigt, wie eine gehunfähige Kuh 

liegend auf dem Boden vom LKW zum Ort 
der Schlachtung gezogen und anschlie-
ßend ebenfalls an einem Hinterbein auf-
gehängt und geschächtet wurde. Gefilmt 
wurde auch ein Schlachthaus im Libanon, 
in dem ein Rind ebenfalls an einem Bein 
angeschlungen und in die Höhe gezogen 
und im Anschluss daran mit mehreren sä-
genden Schnitten geschächtet wurde. Vor-
her hatte noch der nach den Worten des 
Sprechers „übliche Griff in die Augen““ des 
Tieres stattgefunden. 

Aufgrund derartiger Berichte geht auch 
das Europäische Parlament davon aus, dass 
die aus der EU in bestimmte Drittländer 
transportierten Tiere dort zu einem großen 
Teil „mit extremem und langandauerndem 
Leiden und regelmäßigen Verstößen gegen 
internationale Normen der OIE für den 
Tierschutz“ geschlachtet werden. 11 

Ähnlich äußern sich die Österreichische 
Tierärztekammer (vgl. Maisack / Rabitsch 
ATD 4/2018, 210: „… spezielle Praktiken in 
vielen Drittländern, wo z. B. den Tieren vor 
der Schlachtung ohne Betäubung Augen 
ausgestochen und Sehnen der Extremitäten 
durchtrennt werden“) und der Präsident 
der Deutschen Bundestierärztekammer 
(vgl. Maisack / Rabitsch ATD 4 / 2018, 211: 
„… lebende Tiere über tausende von Kilo-
metern zu transportieren, damit sie an ih-
rem Bestimmungsort nach teilweise unvor-
stellbaren Quälereien endlich geschlachtet 
werden“).

Es ist also keineswegs so – wie Scheu-
erl und Glock und wohl auch Birklbauer 
meinen – dass in den genannten Ländern 
nur vereinzelt tierquälerisch geschlachtet 
wird. Vielmehr besteht für jedes Rind und 
jedes Schaf, das aus der EU oder aus an-
deren Staaten dorthin transportiert wird, 
eine an Sicherheit grenzende Wahrschein-
lichkeit, dass es früher oder später unter Zu-
fügung erheblicher und länger anhaltender 
oder sich wiederholender Schmerzen und 
Leiden geschlachtet wird. Jeder amtliche 
Tierarzt/jede Tierärztin, der/die einen Tier-
transport dorthin abfertigt, kann sich mit 
Leichtigkeit über die Schlachtbedingungen 
in den genannten Ländern informieren und 
sich diesen Wissensstand zu eigen machen. 
Der „vollen persönlichen Verantwortung“, 
die der Beamte/die Beamtin für die Recht-
mäßigkeit aller seiner/ihrer dienstlichen 
Handlungen trägt (vgl. z. B. § 63 Abs. 1 Bun-
desbeamtengesetz und die entsprechenden 
Bestimmungen der Landesbeamtengesetze) 
entspricht es, dass er/sie Anhaltspunkten, 
die dafür sprechen, dass bestimmte dienst-
liche Handlungen zu tierschutzwidrigen 
Ergebnissen führen können, gewissenhaft 
nachgehen, einen entsprechenden Ver-
dacht vollständig aufklären und, wenn er 
sich bestätigt, das dienstliche Verhalten 
entsprechend ändern muss. Für Tierärzte/
Tierärztinnen, die Angestellte im öffentli-
chen Dienst sind, gilt dasselbe. 

Abgesehen von den erwähnten Augen-
zeugen- und Filmberichten sprechen dafür, 
dass bei betäubungslos durchgeführten 
Schlachtungen in den genannten Ländern 
den Tieren nicht nur vereinzelt sondern 
generell (s. o. Europaparlament: „regelmä-
ßig“) wiederholte oder länger anhaltende 
erhebliche Schmerzen und Leiden zuge-
fügt werden, auch noch die folgenden wei-
teren Gesichtspunkte: 
1. Diejenigen Anforderungen, die zur Ver-

meidung von Schmerzen und Leiden 
eingehalten werden müssen, wenn in 
Deutschland gem. § 4a Abs. 2 Nr. 2 Tier-
SchG eine Ausnahmegenehmigung für 
ein Schächten erteilt wird, sind (im An-
schluss an BVerfG, Urt. v. 15. 1. 2002, 
BVerfGE 104, 337) u. a.: Verwendung 
von Fixiereinrichtungen, mit denen so-
wohl eine Ruhigstellung ohne unnöti-
ge Beunruhigung als auch eine sichere 
Schnittführung und ein schnelles Entblu-
ten gewährleistet wird; vollständige Ent-
fernung des gesamten Blutes vom Boden 
und von der Schlachteinrichtung, bevor 
das nächste Tier in den Schlachtraum ge-
führt wird; Vorhalten von funktionsfähi-
gen, einsatzbereiten Betäubungsgeräten; 
Verbot jeglicher Manipulationen an dem 
Tier bis zum völligen Abschluss des Aus-
blutens; permanente Anwesenheit eines 
Tierarztes mit der Befugnis und Verpflich-
tung zu sofortigem Einschreiten wenn nö-
tig. In Österreich muss bei Schächtungen, 
die ausschließlich in dafür zugelassenen 
Schlachthöfen und unter ständiger tier-
ärztlicher Aufsicht durchgeführt wer-
den dürfen, im unmittelbaren zeitlichen 
Anschluss an den Schächtschnitt eine 
Bolzenschussbetäubung durchgeführt 
werden. Die o. e. Berichte zeigen mit 
bestürzender Deutlichkeit, dass keine 
Rede davon sein kann, dass diese Be-
schränkungen in Ländern, in denen das 
Schächten die Regelform des Schlachtens 
darstellt, eingehalten werden. 

2. Hinzu kommt, dass bei erwachsenen 
Rindern, die geschächtet werden, länger 
anhaltende, erhebliche Schmerzen auch 
deswegen hochgradig wahrscheinlich 
sind, weil über die sog. Vertebralarteri-
en, die in der Wirbelsäule, also an der 
Rückseite des Halses verlaufen, die Blut-
versorgung des Gehirns auch nach dem 

11) Entschließung zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim 
Transport inner- und außerhalb der EU (2018/2110/
INI)) Nr. 82: „ … äußert seine Besorgnis darüber, dass 
immer wieder von Problemen hinsichtlich Tiertrans-
porten und Tierschutz in bestimmten Drittländern be-
richtet wird; weist darauf hin, dass Schlachtungen in 
bestimmten Drittländern, in die Tiere von der EU aus 
transportiert werden, mit extremem und langdauern-
dem Leiden und regelmäßigen Verstößen gegen inter-
nationale Normen der OIE für den Tierschutz bei 
Schlachtungen einhergehen …“
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Schächtschnitt noch für einige Zeit auf-
recht erhalten bleibt. Das Tier bleibt des-
halb auch nach dem Durchtrennen von 
Luft- und Speiseröhre noch für einige 
Zeit bei Bewusstsein. Die minutenlan-
gen versuchten Laufbewegungen nach 
den Schächtschnitten und die Schreie 
und Aufstehversuche, die in den o. e. 
Filmen zu sehen sind, belegen dies in 
aller Deutlichkeit. Allein schon deshalb 
sind erhebliche und länger andauernde 
Schmerzen und Leiden nicht nur wäh-
rend der Halsschnitte, sondern auch 
noch für längere Zeit danach mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen. 12.

3. Weiter kommt hinzu, dass zumindest er-
wachsene Rinder, die allein durch ihre 
Körpergröße, ihr Gewicht und ihre Klau-
en sehr wehrhafte Tiere sind, nur durch 
Maßnahmen, die sich als schwere Ge-
walteinwirkung darstellen und aus unse-
rer Sicht als Tierquälerei angesehen wer-
den müssen, überhaupt ohne Betäubung 
zum Ort ihrer Schlachtung gebracht und 
unbetäubt geschlachtet werden können 
(historisch gesehen erfolgte die Einfüh-
rung des Betäubungszwangs in deut-
schen Schlachthöfen aus Gründen des 
Arbeitsschutzes). Solche Maßnahmen 
sind: Schläge mit Stöcken und Fußtritte 
gegen den Kopf; Durchschneiden von 
Sehnen; Griff in die Augen; Ausste-
chen der Augen; Ziehen und Zerren an 
hochgradig empfindlichen Körperteilen; 
Verdrehen des Schwanzes; Zusammen-
binden der vorderen und hinteren Glied-
maßen mit anschließendem Niederwer-
fen und zu-Boden-Bringen; Hochziehen 
an einzelnen Gliedmaßen; mehrfache, 
z. T. auch sägend geführte Entblutungs-
schnitte.

Angesichts aller dieser Belege kann nicht 
mehr der geringste Zweifel daran beste-
hen, dass jeder, der an der Abfertigung 
eines Tiertransports in eines der genann-
ten Länder mitwirkt – sei es als amtliche(r) 
Tierarzt/Tierärztin, sei es als Organisator 
oder als Transportunternehmer – weiß, 
dass das Risiko, dass die transportierten 
Tiere später unter Anwendung tierquäleri-
scher Maßnahmen geschlachtet werden, so 
hoch ist, dass er/sie sich damit, dass er / sie 
durch den Transport diese Schlachtungen 
überhaupt erst ermöglicht, „die Förderung 

der erkennbar tatgeneigten Täter angelegen 
sein lässt“ 13 und damit eine vorsätzliche 
Beihilfe / Beitragstäterschaft zu dieser Tier-
quälerei begeht. 

III. Fehlende Versorgungsstationen, die 

den Anforderungen der Verordnung 

(EG) Nr. 1255 / 97 entsprechen oder 

gleichwertig sind

Der Organisator eines Tiertransports muss 
dem amtlichen Tierarzt/der Tierärztin die 
Existenz, die behördliche Zulassung und 
die ordnungsgemäße Ausstattung der Ver-
sorgungsstation, an der er die Tiere ausla-
den, füttern, tränken und ruhen lassen will, 
nachweisen. Ohne diesen Nachweis darf 
der Transport nicht abgefertigt werden. Das 
zeigt bereits der Wortlaut von Art. 14 Abs. 
1 lit. a ii der EU-TiertransportVO: Wenn da-
nach die Angaben in dem vom Organisator 
vorgelegten Fahrtenbuch wirklichkeitsnah 
sein und darauf schließen lassen müssen, 
dass die Beförderung den Vorschriften die-
ser Verordnung entspricht, bedeutet das, 
dass es Sache des Organisators ist, gegen-
über dem für die Abfertigung zuständigen 
amtlichen Tierarzt/der Tierärztin den vol-
len Beweis dafür zu erbringen, dass es die 
einzelnen Versorgungsstationen gibt, wo 
genau sie sich befinden, dass sie von dem 
Staat, in dem sie sich befinden, zugelassen 
sind sowie dass sie den für solche Stationen 
(auch für Stationen in Drittstaaten) gelten-
den Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1255/97 vollumfänglich entsprechen. 
Verbleiben hier Zweifel, so darf der Trans-
port nicht abgefertigt werden. Das zeigt 
sich auch anhand von Anhang II Abschnitt 
1 Nr. 7 und 8 der EU-TiertransportVO: 
Wenn danach der Organisator mit seiner 
Unterschrift in Abschnitt 1 des Fahrten-
buchs erklärt, „geeignete Vorkehrungen 
getroffen zu haben, um das Wohlbefinden 
der Tiere nach Maßgabe der EU-Tiertrans-
portVO des Rates während der gesamten 
Beförderungsdauer zu gewährleisten“, 
dann bedeutet das, dass er mit seiner Un-
terschrift die Einhaltung aller Vorschriften 
dieser Verordnung einschl. des Anhangs I 

Kapitel V auf sämtlichen Beförderungsab-
schnitten „gewährleistet“, also garantiert. 
Er garantiert also, dass beispielsweise bei 
einem Transport von erwachsenen Rindern 
die Tiere spätestens 29 Stunden nach Ver-
ladebeginn an einer „Kontrollstelle i. S. der 
Verordnung (EG) Nr. 1255/97“ (Art. 2 lit. h 
der EU-TiertransportVO), also einer Ver-
sorgungsstation ankommen, ausgeladen 
sowie gefüttert und getränkt werden und 
dass sie anschließend dort mindestens 24 
Stunden lang ruhen können. Zweifel an der 
Richtigkeit dieser Garantieerklärung gehen 
zu seinen Lasten und verhindern, solange 
sie nicht restlos behoben werden können, 
dass der Transport abgefertigt wird. So 
sieht es auch die deutsche Bundesregie-
rung (vgl. BMEL, „Tierschutz darf nicht an 
Grenzen enden“ v. 28. 5. 2018: „Es muss 
sichergestellt sein, dass die Tiere während 
des Transports ausreichend nach unseren 
Tierschutzstandards versorgt werden und 
Pausen eingehalten werden“).

Als Beweismittel sind von dem Organisator 
vorzulegen: 
1. Die Angabe der geografischen Daten 

und genauen Adresse der einzelnen Ver-
sorgungsstation.

2. Eine in einer EU-Sprache ausgestellte Be-
scheinigung der für die Versorgungsstati-
on zuständigen Behörde, dass dort ein 
Abladen und eine (den Anforderungen 
der Verordnung EG Nr. 1255/97 entspre-
chende) angemessene Versorgung der 
transportierten Tiere zulässig und mög-
lich ist.

3. Ein Reservierungsnachweis (also eine 
Erklärung des Inhabers der Versor-
gungsstation, dass die Station zu dem 
in der Transportplanung vorgesehenen 
Ankunftszeitpunkt für die vorgesehene 
Tierzahl reserviert ist).

Wenn die Bescheinigung der zuständigen 
Behörde die Einhaltung der Anforderun-
gen der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 nicht 
oder nur unvollständig wiedergibt, kann 
der Transport nicht abgefertigt werden. 

Diese Anforderungen sind im Wesentli-
chen (vgl. Handbuch Tiertransporte 2019 

12) Vgl. Lorz / Metzger, Tierschutzgesetz 7. Aufl. 2019, 
§ 17 Rn. 52: Je schlimmer die Schmerzen und Leiden 
sind, eine desto kürzere Zeitspanne genügt für die Erfül-
lung des Merkmals „länger anhaltend“. Ebenso Pfohl 
in: Lagodny / Miebach, Münchener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch Bd. 6 (Nebenstrafrecht I), 2. Aufl. 
München 2013, § 17 TierSchG Rn. 80; Hirt / Mai-
sack / Moritz, Tierschutzgesetz 3. Aufl. 2016, § 17 Rn. 
92; Bünnigmann, Natur und Recht 2014, 176, 177

13) Vgl. BGH Urt. v. 19.12.2017, 1 StR 56/17, NStZ 
(Neue Zeitschrift für Strafrecht) 2018, 328

Abb. 2: Schlachthöfe in Türkei aus Tab. 1 und 2; Quelle: Animals International (blaue 
Zahlen), Eyes on Animals (rote Zahlen)
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Anlage E bzw. F1): das Vorhandensein ge-
eigneter Anlagen zur Verladung und Ent-
ladung mit rutschfestem Boden, geringem 
Gefälle, keinen größeren Spalten/Stufen 
und seitlichem Schutzgeländer; die ord-
nungsgemäße Unterbringung der Tiere in 
überdachten, seitlich geschlossenen Stäl-
len mit ausreichend Platz und ausreichen-
der Beleuchtung; Tränkung, Fütterung 
und Pflege; Einfriedung mit überwach-
baren Ein- und Ausgängen; Krankenstall, 
kenntlich gemacht; Desinfektionseinrich-
tungen; geeignete Einstreu für die jewei-
ligen Tierarten; sauberes Trinkwasser und 
angemessenes Futter; erforderlichenfalls 
Melkvorrichtung vorhanden; Geräte zur 
Nottötung vorhanden; Reinigungs- und 
Desinfektionsplan; Tierkontrolle mindes-
tens alle 12 Stunden. 

Dass diese Anforderungen auch für Ver-
sorgungsstationen in Drittstaaten gelten, 
ergibt sich aus Art. 2 lit. h und Art. 36 der 
EU-TiertransportVO sowie aus dem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), 
C-424/13, wonach europäische Tierschutz-
vorschriften auch auf Beförderungsab-
schnitten, die in Drittstaaten verlaufen, ein-
gehalten werden müssen. 14 

Die Türkei besitzt keine Versorgungs-
stationen, die die Anforderungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1255/97 erfüllen oder 
ihnen gleichwertig sind (vgl. Maisack / Ra-
bitsch ATD 3/2018, 148, 153: Äußerung des 
BMEL, dass man in der Türkei erst noch da-
bei sei, das notwendige Know-how für den 
Bau von Versorgungsstationen zu gewin-
nen). Nach den glaubhaften Berichten von 
Nichtregierungsorganisationen werden 
Tiere nach Überschreitung der türkischen 
Grenze nicht etwa an Versorgungsstatio-
nen ausgeladen, um gefüttert und getränkt 
zu werden und ruhen zu können, sondern 
stattdessen auf andere Lkws umgeladen 
und sofort ins Landesinnere weitertrans-
portiert. 

In den Ländern des Nahen Ostens und 
des Maghreb gibt es erst recht keine Ver-
sorgungsstationen – jedenfalls keine, die 
den Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1255/97 auch nur annähernd entspre-
chen oder gleichwertig wären. Auf dem 
Weg nach Usbekistan und Kasachstan feh-
len jedenfalls östlich der Region Samarsky 
Versorgungsstationen völlig; die westlich 
gelegenen Versorgungsstationen entspre-
chen nicht den Anforderungen der Verord-
nung (EG) Nr. 1255/97. 

Im Magazin „Report Mainz“ wurde zur 
Transportstrecke nach Usbekistan am 29. 
5. 2019 u. a. Folgendes berichtet: Mitglie-
der der Organisation „Animals Angels“ 
seien einem Transport von 30 trächti-
gen Kühen nach Usbekistan gefolgt. Die 
Tiere seien über 118 Stunden hinweg, 
also ca. fünf Tage lang ohne zwischen-
zeitliches Ausladen, Füttern und Ruhen 
befördert worden. Außerdem seien ihre 

Körper bei Außentemperaturen von - 7° 
C im Fahrzeug-Inneren teilweise schnee-
bedeckt gewesen. Die Amtstierärztin von 
Rendsburg-Eckernförde hat sich daraufhin 
entschlossen, keine Tiertransporte nach 
Usbekistan mehr abzufertigen – was aber 
für die Tiere ohne Wirkung bleibt, da die 
Transportunternehmer seither Sammel-
stellen in Niedersachsen (u. a. Emsland, 
Aurich) und Brandenburg (u. a. Teltow-
Fläming und Oberspreewald-Lausitz) an-
fahren, wo ihre Transporte von den dorti-
gen Veterinärämtern offenbar bedenkenlos 
abgefertigt werden (s. o.: rechtsstaatswidri-
ge Situation, dass sich die Transportunter-
nehmer die für sie zuständigen Behörden 
selbst aussuchen können).

In einem Werbefilm der Zentralen Ar-
beitsgemeinschaft der Rinderzüchter Ös-
terreichs 15 wird die Behauptung aufgestellt, 
dass eine Beförderung von Zuchtrindern 
von Österreich nach Aserbaidschan im Ein-
klang mit der EU-TiertransportVO durch-
geführt worden sei. In krassem Gegensatz 
dazu ist aber die Fahrstrecke zwischen den 
angeblich benützten Versorgungsstationen 
Sosnovka in der Oblast (Verwaltungsbe-
zirk) Smolensk und Grosny in der auto-
nomen Republik Tschetschenien – beide 
Russland – mit schweren LKWs nur in er-
heblich mehr als den zulässigen 29 Stun-
den Beförderungszeit (bis zu mehr als 50 
Stunden) zu bewältigen. Hinzu kommt, 
dass in Sosnovka nach Expertenmeinung 
keine geeignete, den Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1255/97 entspre-
chende oder gleichwertige Unterbringung 
möglich ist 16 und dass die angebliche Ver-
sorgungsstation in Grosny über keine staat-
liche Zulassung verfügt. 

IV. Weitere Umstände, die der Abferti-

gung von Tiertransporten in die o. e. 

Tierschutz-Hochrisikostaaten entge-

genstehen können.

 
Es wird auf die ausführlichen Ausführungen 
in Maisack / Rabitsch ATD 3/2018 S. 150-
154 verwiesen.

Zudem ist hervorzuheben:
Transporte, die Schiffspassagen einschlie-
ßen, dürfen jedenfalls nicht abgefertigt 
werden, wenn Häfen in Kroatien oder 
Slowenien als Verladehäfen genutzt wer-
den sollen. Bedenken können auch bei 
Verladehäfen in Spanien bestehen.18 Eine 
Abfertigung ist auch dann nicht möglich, 
wenn nicht gewährleistet ist, dass aus-
schließlich von der EU zugelassene Schif-
fe verwendet werden und dass eine als 
verantwortlich benannte Person das Fahr-
tenbuch während des gesamten Schiffs-
transports in Kopie mitführt und sowohl 
fristgerecht als auch vollständig ausfüllt. 
Vgl. hierzu den o. e. Bericht von „Report 
Mainz“: in Rasa / Kroatien: Verladung von 

Rindern auf ein nicht zugelassenes Trans-
portschiff. 

Im Übrigen muss auch das Urteil des 
EuGH v. 19.10.2017, C-383/16 beachtet 
werden. Danach muss bei Tiertransporten 
in Drittländer ab dem Verlassen des Uni-
onsgebiets eine Kopie des Fahrtenbuchs 
weitergeführt werden. „Weiterführen“ 
heißt nicht nur gegenständlich mit sich füh-
ren, sondern auch so ausfüllen, dass dem 
Tierarzt am ersten Entladeort im Endbe-
stimmungsdrittland und nach der Rücksen-
dung auch dem Tierarzt am Verladeort die 
Prüfung möglich ist, ob die Bestimmungen 
der EU-TiertransportVO in Bezug auf das 
Fahrtenbuch auch außerhalb des Unions-
gebiets eingehalten worden sind.

Dabei ist zu beachten, dass der Anlan-
dehafen – beispielsweise in Beirut – nie-
mals Entladeort in diesem Sinne ist, son-
dern nur Umladeort i. S. des Art. 2 lit. t 
der EU-TiertransportVO. Angesichts dut-
zender Lkw-Anlieferungen und entspre-
chend vieler Fahrtenbücher im europäi-
schen Verladehafen, und angesichts des 
Umgruppierens der Tiere sowohl bei der 
Verladung auf das Schiff als auch bei der 
Umladung auf Lkws im Anlandehafen und 
angesichts Dutzender Entladeorte im Be-
stimmungsland, an denen nun durchge-
mischte Tiergruppen oder auch Einzeltiere 
angeliefert werden, erscheint das korrek-
te Führen – i. S. des zeitnahen, inhaltlich 
richtigen und vollständigen Ausfüllens – 
eines tierindividuellen Fahrtenbuches bis 
zum Entladeort im Endbestimmungsdritt-
land unmöglich. Die Durchmischungsrate 
bedeutet geradezu geradezu, dass jedes 
Einzeltier von seinem individuellen Fahr-
tenbuch begleitet sein müsste. Damit ist 
es hochgradig unwahrscheinlich ist, dass 
ein Weiterführen des Fahrtenbuchs i. S. 

14) EuGH, Urt. v. 23.4.2015, C-424/13 Rn. 56: „ … 
dass die Genehmigung eines Transports … voraussetzt, 
dass der Organisator des Transports ein Fahrtenbuch 
vorlegt, das … darauf schließen lässt, dass die Bestim-
mungen dieser Verordnung auch für den in Drittlän-
dern stattfindenden Beförderungsabschnitt eingehalten 
werden.“ Zu den „Bestimmungen dieser Verordnung“ 
gehören gem. Art. 2 lit. h und Art. 36 der EU-Tiertrans-
portVO auch die Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1255/97

15) www.zar.at, https://www.youtube.com/watch?v=Ez 
8Z-f9yO3g&feature=youtu.be (letzter Zugriff: 22.2.2020, 
15:05)

16) vgl. Martin / Fuchs / Hellerich / Herfen, Besichtigung 
von Entlade- und Versorgungsstationen gemäß der VO 
(EG) 1/2005 in der Russischen Föderation, die in Trans-
portplänen zu Langstreckentransporten angegeben 
werden, 9. bis 14. August 2019, S. 6-8. https://tier-
schutz.hessen.de/nutztiere/qual-ohne-ende 

17) vgl. FVO-Bericht über ein AUDIT in Slowenien v. 
16.-20.4.2018, DG Santé 2018-6449 S. 13; FVO-Be-
richt über ein AUDIT in Kroatien v. 26.-28.9.2018, DG 
Santé 2018-6447 S. 9

18) vgl. FVO-Bericht über ein AUDIT in Spanien v. 
26.9. - 1.10.2018, DG Santé 2018-6446 S. 11
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des Urteils des EuGH bei einem Schiffs-
transport nicht stattfindet. Auch deshalb 
ist ein mit der EU-TiertransportVO verein-
barer Tiertransport über das Mittelmeer 
unmöglich. 

Weitere Voraussetzung für eine Trans-
portabfertigung nach Art. 14 Abs. 1 lit. a 
ii ist, dass der Organisator dem abfertigen-
den Veterinäramt ein Passwort oder einen 
Zugangs-Code mitteilt, mit dem dieses 
auch während des Transports auf die Auf-
zeichnungen zugreifen kann, die das im 
Transportfahrzeug installierte Navigations-
system in Abständen von höchstens 15 Mi-
nuten an einen Server übermittelt 19.

V. Die Erhebung eines Anspruchs auf 

Transportabfertigung nach Art. 14 EU-

TiertransportVO und auf Ausstellung 

eines Vorlaufattests nach den §§ 8, 12 

Binnenmarkt-Tierseuchenschutzver-

ordnung kann gegen das Verbot des 

Rechtsmissbrauchs verstoßen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH darf 
sich niemand auf die Geltung und An-
wendung europäischen Rechts berufen, 
wenn er mit der Rechtsausübung ein Ziel 
verfolgt, mit dem Sinn und Zweck einer 
unionsrechtlichen Vorschrift konterkariert 
würde, dessen Erreichen also in einem 
unvereinbaren Widerspruch zu jener Vor-
schrift stehen würde.20

Dieses Verbot des Rechtsmissbrauchs 
stellt einen allgemeinen Rechtsgrundsatz 
des Unionsrechtes dar.21 

Als unionsrechtliche Vorschrift ist in die-
sem Zusammenhang neben Art. 13 AEUV 
insbesondere Art. 12 Satz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von 
Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (im Fol-

genden: EU-SchlachtVO) von Bedeutung. 
Nach Art. 12 Satz 2 EU-SchlachtVO ist für 
die Einfuhr von Fleisch aus einem Dritt-
land „als Begleitpapier eine Bescheinigung 
erforderlich, die belegt, dass Vorschriften 
eingehalten worden sind, die denen der Ka-
pitel II und III dieser Verordnung zumindest 
gleichwertig sind“. Zu Kapitel II gehört u. a. 
die allgemeine Anforderung in Art. 3 Abs. 
1 EU-SchlachtVO: „Bei der Tötung und 
damit zusammenhängenden Tätigkeiten 
werden die Tiere von jedem vermeidbaren 
Schmerz, Stress und Leiden verschont.“

Aus Art. 12 Satz 2 EU-SchlachtVO geht 
somit hervor, dass der Unionsgesetzgeber 
das Ziel hat, zu verhindern, dass Schlach-
tungen in Drittländern, bei denen den Tie-
ren vermeidbare Schmerzen oder Leiden 
zugefügt worden sind, nachträglich da-
durch mittelbar gefördert werden, dass das 
auf solche Weise erzeugte Fleisch in die 
Union eingeführt wird. 

Daraus folgt im Wege des „argumentum a 
maiore ad minus“: Wenn der Unionsgesetz-
geber schon verhindern will, dass bereits 
durchgeführte tierquälerische Schlachtun-
gen in Drittländern ex post mittelbar da-
durch gefördert und belohnt werden, dass 
das so erzeugte Fleisch in die Union einge-
führt und dort vermarktet wird, dann will er 
erst recht verhindern, dass solche Schlach-
tungen ex ante unmittelbar dadurch ermög-
licht werden, dass in der Union gezüchtete 
und aufgezogene Tiere zum Zweck einer 
solchen Schlachtung in die entsprechen-
den Drittländer transportiert werden. Wenn 
der Gesetzgeber verhindern will, dass ein 
bereits stattgefundener unerwünschter Vor-
gang ex post belohnt wird, dann will er erst 
recht verhindern, dass ein solcher Vorgang 
ex ante kausal ermöglicht wird.

Folglich verstößt – wer einen An-
spruch auf Abfertigung eines Rinder- oder 
Schaftransports in einen tierschutzrecht-
lichen Hochrisikostaat, in dem die Tiere 
mit hochgradiger Wahrscheinlichkeit un-
ter Zufügung vermeidbarer Schmerzen 
oder Leiden geschlachtet werden, geltend 
macht – damit unter Berücksichtigung des 
gesetzlichen Ziels, das in Art. 12 Satz 2 
EU-SchlachtVO zum Ausdruck kommt, ge-
gen den allgemeinen Rechtsgrundsatz des 
Missbrauchsverbots.

Dasselbe gilt, wenn jemand einen An-
spruch auf Erteilung eines tierseuchen-
rechtlichen Vorlaufattests erhebt, mit dem 
anschließend ein solcher Transport er-
möglicht werden soll. Auch hier wird mit 
der Ausübung der Rechte aus den §§ 8, 
12 Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverord-
nung ein Ziel verfolgt, das mit Art. 12 Satz 
2 der EU-SchlachtVO in unvereinbarem 
Widerspruch steht. Diesen Gesichtspunkt 
haben die zahlreichen Gerichte, die die 
Ausstellung von solchen Vorlaufattesten 
ausschließlich vom Vorliegen der tierseu-
chenrechtlichen Anforderungen abhängig 

gemacht und dabei die mit dem angestreb-
ten Vorlaufattest letztlich verfolgten tier-
schutzwidrigen Ziele völlig ausgeblendet 
haben, leider außer Acht gelassen.22 

Ein Verstoß gegen das Verbot des 
Rechtsmissbrauchs ergibt sich auch aus 
Art. 13 AEUV. Dem dort verankerten Uni-
onsziel Tierschutz wohnt u. a. ein Opti-
mierungsgebot inne. Danach müssen 
bei jeder Rechtshandlung – hier also bei 
der Abfertigung eines Tiertransports und 
bei der Ausstellung eines Vorlaufattestes 
als Voraussetzung hierfür – die Folgen, 
die die Rechtshandlung für die Belange 
des Tierschutzes voraussichtlich haben 
wird, ermittelt werden (und zwar nach 
Art, Ausmaß, Wahrscheinlichkeit sowie 
nach der Zahl der betroffenen Tiere und 
ihrer Entwicklungshöhe); anschließend 
muss in eine Abwägung eingetreten wer-
den zwischen dem öffentlichen Interes-
se daran, dass diese Folgen vermieden 
werden, und dem öffentlichen Interesse 
an der (trotzdem) Vornahme der Rechts-
handlung. Eine Rechtsprechung, die dazu 
zwingt, solche Folgen von vornherein 
außer Betracht zu lassen (indem z. B. 
bei der Entscheidung über die Ausstel-
lung eines Vorlaufattestes keine anderen 
als tierseuchenrechtliche Aspekte be-
rücksichtigt werden dürfen, selbst wenn 
handgreifliche Anhaltspunkte für schwer-
wiegende tierschutzrechtliche Folgen 
des erstrebten Attests bestehen), verstößt 
gegen das Optimierungsgebot aus Art. 13 
AEUV und gegen das Verbot des Rechts-
missbrauchs.
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